
§ 3 
Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe 

 
 (1)    Soweit nicht Pauschalgebühren gemäß Absatz 2 erhoben werden, wird die Gebühr 

nach dem Gewicht der angelieferten Abfälle erhoben. 
 

Die Gebühr beträgt  
je angefangene 10 kg                                                                                   1,14 €, 
das sind                                                für 1 t                                           114,00 €. 
 

(2)     Pauschalgebühren 
Für Kleinanlieferungen werden in der Regel folgende Pauschalgebühren erhoben: 

 
Für Anlieferungen mit 

 
1.   Pkw (Inhalt des Standard-Kofferraums) 
      oder bei sonstiger Art der Anlieferung 
      einer vergleichbaren Kleinstmenge                                               pauschal 5,00 €, 
 
2.   Pkw mit besonderer Ladefläche, Dach- 
      träger o. ä. oder Pkw mit Anhänger mit 
      einer Bordwand- oder Ladehöhe bis zu 
      0,5 m oder einer Ladefläche bis zu 2m²                                        pauschal 10,00 € 

 
3.   Kleinbus, Klein-Lkw oder Transporter (bis 
      3,5 t zul. Gesamtgewicht) oder Pkw mit 
      Anhänger mit einer Bordwand- oder  
      Ladehöhe über 0,5 m oder einer Lade- 
      fläche bis zu 4 m²                                                                          pauschal 15,00 € 
 
Soweit das mit der Pauschalgebühr nach den Nummern 2 oder 3 abgegoltene Gewicht 
erkennbar überschritten ist, wird die Gebühr nach dem Gewicht der angelieferten 
Abfälle erhoben. Dabei wird bei Anlieferungen bis 100 kg eine Pauschalgebühr von 
10,00 € und bei Anlieferungen bis 140 kg eine Pauschalgebühr von 15,00 € erhoben. 

 
(3)     Für den Fall, dass die Wiegeeinrichtung ausfällt, wird das tatsächliche Gewicht vom 

Betriebspersonal geschätzt. 
 
 

§ 4 
Entstehen und Fälligkeit der Gebühr 

 
Die Gebührenpflicht entsteht und wird fällig mit der Anlieferung in der Einrichtung. Für 
regelmäßige Anlieferungen eines Gebührenschuldners können die fälligen Gebühren für 
bestimmte Zeitabschnitte in einem Sammelgebührenbescheid festgesetzt werden. 
 

§ 5 
Inkrafttreten *) 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft. 
 

*) Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Satzung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1.März 2001 (RABl S. 13). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
späteren Änderungen ergibt sich jeweils aus den Bekanntmachungen der 
Änderungssatzungen.  


